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Vorabinformation: 

Zinsverbilligte Liquiditätshilfedarlehen ab März 2010 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz bietet die Landwirtschaftliche Rentenbank in den Jahren 2010 und 2011 ein 
zinsverbilligtes Liquiditätshilfeprogramm für landwirtschaftliche Unternehmen an. 
Noch vor dem Start informieren wir Sie vorab über die wichtigsten Rahmendaten 
des Programms: 
 

•••• Mögliche Antragsteller: Alle landwirtschaftlichen Unternehmen, unabhängig von 
Rechtsform und Produktionsrichtung. Die Unternehmen müssen in der Primärproduktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sein und über eine Betriebsnummer verfügen. 

 

•••• Verwendungszwecke: Betriebsausgaben wie zum Beispiel die Rückführung bestehender 
Kontokorrent- und Lieferantenverbindlichkeiten, der Erwerb von Betriebsmitteln sowie 
kurz- und langlebigen Wirtschaftsgütern, Kapitaldienst für Darlehen oder auch 
Umschuldungen. Ausgenommen sind der Erwerb oder die Erstellung von Gebäuden und 
baulichen Anlagen sowie die Umschuldung von zinsverbilligten Liquiditätshilfedarlehen aus 
dem Vorjahr. Es können keine Finanzierungen außerhalb der landwirtschaftlichen 
Primärproduktion, wie z.B. Investitionen in Fotovoltaikanlagen, gefördert werden. 

 

•••• Antragstellung: Voraussichtlich ab Anfang März 
 

•••• Antragsweg: Direkt über die Grafschafter Volksbank (Euregio Agrar) an die Rentenbank.  
 

•••• Maximale Darlehenssumme: 250.000 € 
 

•••• Zinsverbilligung: Der Rentenbank Top-Zins wird um bis zu 2% verbilligt. Es gilt ein 
Mindestzins von nominal 1% in Preisklasse A 

 

•••• Laufzeiten:  Alternative A)  4 Jahre Laufzeit und 4 Jahre Zinsbindung 
   Alternative B)  6 Jahre Laufzeit und 6 Jahre Zinsbindung 
   Alternative C)  10 Jahre Laufzeit und 5 Jahre Zinsbindung 
             (=> nur Zinsverbilligung über 5 Jahre) 

 

•••• Beihilfe: Die Liquiditätshilfedarlehen werden als „Kleinbeihilfe-Agrarerzeugnisse“ 
ausgereicht. Für 2010 liegt die Obergrenze unter Anrechnung der De-minimis-
Agrarbeihilfen bei 15.000 € 

 

 

Sollten Sie Fragen zum Liquiditätshilfedarlehen haben oder dieses beantragen wollen, unterstützt 
Sie gerne Ihr persönlicher Agrarberater vor Ort. 
 
Jan Schots: Telefon (05921) 172-315   Jörg Evergünne: Telefon (05941) 602-24 
Heiner Koel: Telefon (05943) 807-79   Andrea Briem: Telefon (05921) 30454-116 
Manfred Sundag: Telefon (05923) 9649-60  Heinrich Hermeling: Telefon (05921) 172-386 


